
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezirk Schwaben • 86147 Augsburg 

 
Augsburg, 15.06.2023 

 
 

Personalausstattung in der besonderen Wohnform 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Mangel an Personal insbesondere an Fachkräften in der 
Eingliederungshilfe ist bereits seit längerem ein Thema, das den 
Bezirk Schwaben intensiv beschäftigt. Immer wieder treten 
Leistungserbringer mit der Bitte an uns heran Ausnahmen zu dem in 
den Leistungsvereinbarungen genannten Personal zuzulassen. Mit 
Rundschreiben vom 11.05.2022 hatten wir Sie aufgefordert dem 
Bezirk Schwaben Personalengpässe zu melden. Diesem Ersuchen 
sind einige Träger nachgekommen. Leider mussten wir in diesem 
Zusammenhang auch von Platzreduzierungen und 
Gruppenschließungen erfahren. Auch aktuell häufen sich bei uns die 
Problemanzeigen von Leistungserbringern.  
 
Der Bezirk Schwaben hat sich daher entschlossen Sie als 
Leistungserbringer – soweit wie möglich – zu unterstützen. In den mit 
uns abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen sind die 
Qualifikationen des einzusetzenden Personals detailliert geregelt. Bei 
Prüfungen von besonderen Wohnformen durch die FQA legt diese 
jedoch die Vorgaben des Bayerischen Staatsministeriums zu § 16 
AVPfleWoqG für die Eingliederungshilfe (Stand Juli 2022) zugrunde. 
Um möglichst alle Angebote der Eingliederungshilfe aufrecht zu 
erhalten und die Betreuung der Menschen mit Behinderung 
sicherzustellen, wird der Bezirk Schwaben zukünftig die vom 
Ministerium genannten Qualifikationen als Fachkräfte in der 
besonderen Wohnform anerkennen.  
 
Falls Sie sich im Einzelfall unsicher sein sollte, ob ein Mitarbeiter mit 
einer nicht ausdrücklichen genannten Qualifikation als vergleichbar 
qualifizierte Fachkraft anerkannt werden kann, erkundigen Sie sich 
bitte bei der für Sie zuständigen FQA. Erfolgt von dieser eine 
Anerkennung als Fachkraft schließt der Bezirk Schwaben sich dieser 
Entscheidung an.  

An die  
Träger der Eingliederungshilfe 
im Bereich des Bezirks Schwaben 

Sozialverwaltung 
 
 
 
 
Bearbeiter/in 

Frau Finsterwald 
 
Zimmer-Nummer S416 
 
Telefon 0821 3101-4346 
Telefax 0821 3101-14346 
 
Melanie.Finsterwald@ 
Bezirk-Schwaben.de 
 

Aktenzeichen 

2201 
 

Postanschrift 

Bezirk Schwaben 
86147 Augsburg 
 

Dienstgebäude 

Karolinenstr. 28 
86152 Augsburg 
 
Telefon 0821 3101-0 
Telefax 0821 3101-200 
www.bezirk-schwaben.de 
 
ÖPNV / VGA 
Stadtwerke, Stadttheater 
 
Allgemeine Sprechzeiten 
Mo-Fr 07:30 - 12:30 Uhr 
Do 13:30 - 17:00 Uhr 
zusätzlich nach Vereinbarung 
 
 

Bankverbindung 

Stadtsparkasse Augsburg 
BLZ 720 500 00 
Kontonummer 091 
 
SWIFT-BIC: 
AUGSDE77 
 
IBAN: 
DE70 7205 0000 0000 0000 91 



  

Kann eine vertraglich vereinbarte Fachkraftquote, die über der 
gesetzlich vorgeschriebenen Quote von 50% liegt, trotz dieser 
Regelung von einem Leistungserbringer nicht eingehalten werden, 
bitten wir diesen Träger um Kontaktaufnahme mit dem zuständigen 
Mitarbeiter unserer Pflegesatzabteilung. Wir finden sicher eine 
gemeinsame Lösung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Kolbe 
Regierungsdirektorin 
 


